
VfGHG: Art. 46 Antrag

Art. 46  Antrag 
 
(1) Der Antrag auf Entscheidung über den Ausschluß von Wählergruppen von Wahlen und Abstimmungen 
kann von der Staatsregierung oder von einer der im Landtag vertretenen politischen Parteien gestellt 
werden.

(2) In dem Antrag sind die Tatsachen und Beweismittel zu bezeichnen, aus denen hervorgeht, daß die 
Mitglieder oder Förderer der Wählergruppe darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu 
unterdrücken oder gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden.


